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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Juli 2011, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: https://recht.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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602
Gesetz zur Unterstützung der kommunalen 
Haushaltskonsolidierung im Rahmen des 

Stärkungspakts Stadtfi nanzen 
(Stärkungspaktgesetz)

Vom 9. Dezember 2011

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Unterstützung der kommunalen 
Haushaltskonsolidierung im Rahmen 

des Stärkungspakts Stadtfinanzen 
(Stärkungspaktgesetz)

§ 1
Ziel des Gesetzes

Das Land stellt in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden 
in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Kon-
solidierungshilfen zur Verfügung. Die Kommunen betei-
ligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshil-
fen. Ziel ist es, den Gemeinden in einer besonders 
schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haus-
haltsausgleich zu ermöglichen.

§ 2
Umfang und Finanzierung der Konsolidierungshilfen

(1) In den Jahren 2011 bis 2020 werden jeweils 
350 000 000 Euro pro Jahr bereit gestellt.

(2) Zusätzlich werden 65 000 000 Euro im Jahr 2012,
115 000 000 Euro im Jahr 2013 und jeweils 310 000 000 
Euro ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 bereit gestellt 
(Komplementärmittel).

(3) Die Kommunen erbringen die Komplementärmittel 
gemäß § 2 Absatz 2. Die Kommunen beteiligen sich an 
der Finanzierung der Konsolidierungshilfen durch einen 
Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefi -
nanzierungsgesetze in Höhe von 65 000 000 Euro im Jahr 
2012 und jeweils 115 000 000 Euro in den Jahren 2013 
bis 2020. Die Finanzierung der weiteren Komplementär-
mittel von 195 000 000 Euro ab dem Jahr 2014 bis zum 
Jahr 2020 erfolgt nach Maßgabe der jeweiligen Gemein-
defi nanzierungsgesetze. 

(4) Für Leistungen der Gemeindeprüfungsanstalt gemäß 
§ 9 werden ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2020 jährlich 
vorab 4 200 000 Euro und zur Unterstützung der Tätig-
keit der Bezirksregierungen gemäß §§ 5 bis 8 sowie ihrer 
weiteren Tätigkeiten im Rahmen der Begleitung der 
Haushaltskonsolidierung von Gemeinden in einer beson-
ders schwierigen Haushaltssituation jährlich vorab 
800 000 Euro aus den Mitteln gemäß Absatz 1 entnom-
men.

§ 3
Pflichtige Teilnahme

Ab dem Jahr 2011 unterstützt das Land mit 350 000 000 
Euro (§ 2 Absatz 1) abzüglich der Mittel gemäß § 2 
Absatz 4 die Haushaltskonsolidierung der Gemeinden, 
aus deren Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Jahr 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen 
Ergebnisplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Über-
schuldungssituation ergibt. Für diese Gemeinden ist die 
Teilnahme an der Konsolidierungshilfe verpfl ichtend 
(pfl ichtig teilnehmende Gemeinden).

§ 4
Freiwillige Teilnahme

(1) Ab dem Jahr 2012 stellt das Land die Mittel gemäß 
§ 2 Absatz 2 als Konsolidierungshilfe für Gemeinden zur 
Verfügung, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den 
Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 
erwarten lassen.

(2) Gemeinden, die die Voraussetzung gemäß Absatz 1 
erfüllen, können eine Konsolidierungshilfe bis zum 
31. März 2012 bei der Bezirksregierung beantragen (auf 
Antrag teilnehmende Gemeinden). Der Antrag kann bis 

zur Bekanntgabe der Entscheidung zurückgenommen 
werden.

(3) Falls die ab dem Jahr 2014 gemäß § 2 Absatz 2 jähr-
lich zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen, um 
allen Gemeinden, die eine Teilnahme beantragt haben, ab 
dem Jahr 2014 eine Konsolidierungshilfe nach Maßgabe 
des § 5 Absatz 2 Satz 1 zu gewähren, ist die Zahl der auf 
Antrag teilnehmenden Gemeinden von Anfang an ent-
sprechend zu begrenzen.

(4) Auf Antrag teilnehmende Gemeinden unterliegen den 
gleichen Verpfl ichtungen wie pfl ichtig teilnehmende 
Gemeinden, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt.

§ 5
Höhe, Auszahlung und Verwendung der 

Konsolidierungshilfe

(1) Für jede pfl ichtig teilnehmende Gemeinde wird eine 
jährliche Unterstützung in Höhe von 25,89 Euro je Ein-
wohner als Grundbetrag gewährt. Über Satz 1 hinaus 
richtet sich der Anteil der einzelnen pfl ichtig teilneh-
menden Gemeinde an den gemäß Satz 1 verminderten 
Mitteln gemäß § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Absatz 
4 nach ihrem Anteil an der strukturellen Lücke zuzüg-
lich der Zinslast aus Liquiditätskrediten aller pfl ichtig 
teilnehmenden Gemeinden nach Maßgabe der Anlage zu 
diesem Gesetz. Als Einwohnerzahl gilt die vom Landes-
betrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum Stichtag 31. 
Dezember 2010.

(2) Ab dem Jahr 2014 erhalten die auf Antrag teilneh-
menden Gemeinden eine jährliche Unterstützung in 
Höhe von 25,89 Euro je Einwohner als Grundbetrag und 
darüber hinaus den gleichen Prozentsatz der strukturel-
len Lücke zuzüglich der Zinslast aus Liquiditätskrediten 
nach Maßgabe der Anlage zu diesem Gesetz als Konsoli-
dierungshilfe, den die pfl ichtig teilnehmenden Gemein-
den im Jahr 2014 erhalten. In den Jahren 2012 und 2013 
richtet sich der Anteil der einzelnen auf Antrag teilneh-
menden Gemeinde an der Konsolidierungshilfe nach dem 
Verhältnis zwischen den in 2012 und 2013 zur Verfügung 
stehenden Komplementärmitteln zu den Komplementär-
mitteln im Jahr 2014 gemäß § 2 Absatz 2. Der Prozent-
satz gemäß Satz 1 darf auch in den Jahren 2012 und 2013 
nicht überschritten werden.

(3) Die Auszahlung der Mittel für das Jahr 2011 erfolgt 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und ab dem Jahr 2012 
zum 1. Oktober jeden Jahres. Zahlungsvoraussetzung ist 
für die pfl ichtig teilnehmenden Gemeinden ab dem Jahr 
2012 und für die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden 
ab dem Jahr 2013 die Einhaltung des Haushaltssanie-
rungsplans gemäß § 6. Die Auszahlung kann zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, wenn die Zahlungsvoraus-
setzung erst dann vorliegt.

(4) Benötigt die Gemeinde in einem Jahr die zur Verfü-
gung gestellten Mittel nicht in voller Höhe, um das jah-
resbezogene Konsolidierungsziel zu erreichen, sind diese 
Mittel zur Reduzierung von Liquiditätskrediten zu ver-
wenden. Die Konsolidierungshilfe kann von der Bezirks-
regierung mit Wirkung für die Zukunft reduziert werden, 
soweit sie zum Haushaltsausgleich nicht mehr benötigt 
wird.

§ 6
Haushaltssanierungsplan

(1) Die pfl ichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der 
Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat 
beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die 
auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat 
beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. Sep-
tember 2012 vor. 

(2) Der Haushaltsanierungsplan bedarf der Genehmi-
gung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur 
unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1.  Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsaus-
gleich gemäß § 75 Absatz 2 Satz 1 und 2 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter 
Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächst-
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möglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an 
jährlich, bei pfl ichtig teilnehmenden Gemeinden in 
der Regel spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf 
Antrag teilnehmenden Gemeinden in der Regel spä-
testens ab dem Jahr 2018, erreicht. Der Haushaltssa-
nierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsaus-
gleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten 
darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen 
jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksre-
gierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen 
Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushalts-
sanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

2.  Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haus-
haltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsoli-
dierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidie-
rungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des 
Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der 
zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidie-
rungshilfe vorsehen.

3.  Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der 
verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in 
öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form 
werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan 
mit einbezogen.

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzu-
schreiben und der Bezirksregierung spätestens am 
1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Geneh-
migung vorzulegen.

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die 
Stelle des Haushaltssicherungskonzepts und des individu-
ellen Haushaltssanierungskonzepts nach § 76 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vor-
schriften über das Haushaltssicherungskonzept gelten für 
den Haushaltssanierungsplan entsprechend, soweit dieses 
Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

§ 7
Überwachung des Haushaltssanierungsplans 

und Berichtspflichten

(1) Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird 
von der Bezirksregierung überwacht. Der Bürgermeister 
der Gemeinde ist verpfl ichtet, der Bezirksregierung jähr-
lich mit der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätes-
tens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im 
laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April 
des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss 
jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des 
Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

(2) Die Bezirksregierung legt dem für Kommunales 
zuständigen Ministerium jährlich zum Stand 30. Juni 
einen Bericht über die Einhaltung des Haushaltssanie-
rungsplans vor.

§ 8
Folgen von Pflichtverstößen

(1) Kommt die Gemeinde ihrer Pfl icht zur Vorlage des 
Haushaltssanierungsplans nicht nach, weicht sie vom 
Haushaltssanierungsplan ab oder werden dessen Ziele 
aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksre-
gierung der Gemeinde eine angemessene Frist, in deren 
Lauf die Maßnahmen zu treffen sind, die notwendig sind, 
um die Vorgaben dieses Gesetzes und die Ziele des Haus-
haltssanierungsplans einzuhalten. Sofern die Gemeinde 
diese Maßnahmen innerhalb der gesetzten Frist nicht 
ergreift, ist durch das für Kommunales zuständige Minis-
terium ein Beauftragter gemäß § 124 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen zu bestellen.

(2) Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu 
beeinfl ussenden erheblichen Veränderungen der fi nanziel-
len Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine 
Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

§ 9
Unterstützung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Die teilnehmenden Gemeinden können sich bei der Erar-
beitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 

von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
unterstützen lassen.

§ 10
Verfahren und Zuständigkeit

(1) Die Bezirksregierung setzt durch Verwaltungsakt

1.  die pfl ichtig und die auf Antrag teilnehmenden 
Gemeinden und

2.  die Höhe der jährlichen Konsolidierungshilfe fest.

(2) Zuständig ist die örtlich zuständige Bezirksregie-
rung.

§ 11
Bewirtschaftung der Mittel

Die Bewirtschaftung der Mittel nach diesem Gesetz 
regelt das für Kommunales zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium.

§ 12
Evaluation

(1) Für die gemäß § 3 teilnehmenden Gemeinden wird 
zum 31. Dezember 2013, für die gemäß § 4 teilnehmenden 
Gemeinden zum 31. Dezember 2014 der bisherige Erfolg 
des Programms insbesondere im Hinblick auf die Zieler-
reichung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden evaluiert. Bei der Evaluation wird die Möglich-
keit geprüft, weiteren Gemeinden, deren Haushaltsdaten 
des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den 
Jahren 2017 bis 2020 erwarten lassen, Konsolidierungs-
hilfen aus Mitteln zur Verfügung zu stellen, die für den 
Haushaltsausgleich der gemäß § 3 und § 4 teilnehmen-
den Gemeinden nicht mehr benötigt werden.

(2) Kommt es nach Inkrafttreten des Gesetzes zu einer 
unvorhergesehenen erheblichen Verbesserung der kom-
munalen Finanzausstattung, wird die Evaluation des 
Gesetzes unverzüglich durchgeführt.

§ 13
Inkrafttreten, Berichtspflicht

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung zum 1. Dezember 2011 in 
Kraft. Die Landesregierung überprüft bis zum Ablauf 
des Jahres 2016 die Auswirkungen dieses Gesetzes und 
unterrichtet den Landtag über das Ergebnis.

Düsseldorf, den 9. Dezember 2011

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidenten

Hannelore  K r a f t

(L. S.)

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r – B o r j a n s

Der Minister

für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r
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Anlage 

Stadt/Gemeinde 
strukturelle Lücke (-) /  

struktureller Überschuss (+)  
zzgl. Zinslast 

Düsseldorf, kreisfreie Stadt +   217.549.422   

Duisburg, kreisfreie Stadt -   109.446.018   

Essen, kreisfreie Stadt -   260.752.317   

Krefeld, kreisfreie Stadt -    25.030.714   

Mönchengladbach, kreisfreie Stadt -   111.919.219   

Mülheim a.d. Ruhr, kreisfreie Stadt -   115.765.884   

Oberhausen, kreisfreie Stadt -   167.724.307   

Remscheid, kreisfreie Stadt -    19.118.504   

Solingen, kreisfreie Stadt -    58.727.884   

Wuppertal, kreisfreie Stadt -   172.967.359   

Aachen, kreisfreie Stadt -    16.671.085   

Bonn, kreisfreie Stadt -   153.517.231   

Köln, kreisfreie Stadt -    34.713.491   

Leverkusen, kreisfreie Stadt -    24.212.964   

Bottrop, kreisfreie Stadt -    18.601.052   

Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt -    50.984.267   

Münster (Westf.), kreisfreie Stadt -    66.372.515   

Bielefeld, kreisfreie Stadt -    58.134.685   

Bochum, kreisfreie Stadt -    60.486.256   

Dortmund, kreisfreie Stadt -   227.103.562   

Hagen, kreisfreie Stadt -    97.836.263   

Hamm, kreisfreie Stadt -    47.564.185   

Herne, kreisfreie Stadt -    44.604.831   

Bedburg-Hau -     2.169.418   

Emmerich, Stadt -     4.707.238   

Geldern, Stadt -       457.374   

Goch, Stadt -     4.352.049   

Issum -     1.487.233   

Kalkar, Stadt -       426.463   

Kerken -        50.410   

Kevelaer, Stadt -     3.404.277   

Kleve, Stadt +     2.299.786   

Kranenburg -       618.834   

Rees, Stadt -       453.846   
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Anlage 
Rheurdt +        60.271   

Straelen, Stadt +     1.626.936   

Uedem -       138.055   

Wachtendonk -       257.766   

Weeze -       281.885   

Erkrath, Stadt -     5.879.490   

Haan, Stadt +     1.287.368   

Heiligenhaus, Stadt -    10.420.960   

Hilden, Stadt +     7.259.108   

Langenfeld (Rhld.), Stadt +     4.756.238   

Mettmann, Stadt -     4.075.972   

Monheim, Stadt -     4.893.183   

Ratingen, Stadt +    14.342.140   

Velbert, Stadt -     9.181.682   

Wülfrath, Stadt -       211.341   

Dormagen, Stadt -     4.714.981   

Grevenbroich, Stadt +     5.078.267   

Jüchen -     1.765.735   

Kaarst, Stadt +       418.735   

Korschenbroich, Stadt -     2.627.427   

Meerbusch, Stadt -     3.436.469   

Neuss, Stadt +    20.399.560   

Rommerskirchen -     2.873.517   

Brüggen -       795.083   

Grefrath -       660.609   

Kempen, Stadt -     3.339.064   

Nettetal, Stadt -        84.892   

Niederkrüchten -       369.685   

Schwalmtal -     1.573.561   

Tönisvorst, Stadt +       688.201   

Viersen, Stadt +     2.598.539   

Willich, Stadt -     5.939.103   

Alpen +       414.671   

Dinslaken, Stadt -     4.312.332   

Hamminkeln -        81.884   

Hünxe -       593.875   

Kamp-Lintfort, Stadt -     4.287.536   

Moers, Stadt -    14.401.684   
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Anlage 
Neukirchen-Vluyn, Stadt -     3.280.854   

Rheinberg, Stadt -     7.869.450   

Schermbeck -       588.715   

Sonsbeck +       467.172   

Voerde (Niederrhein), Stadt -       532.129   

Wesel, Stadt -     8.274.026   

Xanten, Stadt -     1.551.212   

Alsdorf, Stadt -     2.429.274   

Baesweiler, Stadt +       713.203   

Eschweiler, Stadt +       154.231   

Herzogenrath, Stadt -     4.131.451   

Monschau, Stadt -     1.641.611   

Roetgen -       722.279   

Simmerath -     2.663.760   

Stolberg (Rhld.), Stadt -    11.887.915   

Würselen, Stadt -     6.883.669   

Aldenhoven -     1.469.704   

Düren, Stadt -    29.101.495   

Heimbach, Stadt -     1.853.752   

Hürtgenwald -     1.438.343   

Inden -       699.053   

Jülich, Stadt -     7.476.839   

Kreuzau -       352.271   

Langerwehe -     1.467.464   

Linnich, Stadt -     3.009.100   

Merzenich -       548.572   

Nideggen, Stadt -     1.581.405   

Niederzier +     2.839.664   

Nörvenich -     1.123.932   

Titz -     1.049.601   

Vettweiß -       953.042   

Bedburg, Stadt -     1.395.582   

Bergheim, Stadt -     6.827.763   

Brühl, Stadt -     5.623.733   

Elsdorf -       820.121   

Erftstadt, Stadt -    10.451.367   

Frechen, Stadt +     1.282.105   

Hürth, Stadt -     6.140.659   
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Anlage 
Kerpen, Stadt -    15.734.305   

Pulheim, Stadt -     6.952.371   

Wesseling, Stadt +    10.835.400   

Bad Münstereifel, Stadt -     1.537.162   

Blankenheim -     2.162.617   

Dahlem -     1.084.534   

Euskirchen, Stadt -     6.366.708   

Hellenthal -     1.092.759   

Kall -     1.270.834   

Mechernich, Stadt -     3.008.028   

Nettersheim -     1.875.431   

Schleiden, Stadt -     2.384.475   

Weilerswist -     2.038.749   

Zülpich, Stadt -     4.491.268   

Erkelenz, Stadt -     3.675.274   

Gangelt -       273.219   

Geilenkirchen, Stadt -     4.964.798   

Heinsberg (Rhld.), Stadt -     6.287.077   

Hückelhoven, Stadt -     9.805.585   

Selfkant -       379.781   

Übach-Palenberg, Stadt -     4.324.944   

Waldfeucht -     3.227.665   

Wassenberg, Stadt -     4.379.604   

Wegberg, Stadt -     1.851.656   

Bergneustadt, Stadt -     3.608.768   

Engelskirchen -     1.929.991   

Gummersbach, Stadt -     6.503.075   

Hückeswagen, Stadt -     2.514.374   

Lindlar -     3.330.808   

Marienheide -     2.470.768   

Morsbach -       715.366   

Nümbrecht -     2.947.933   

Radevormwald, Stadt -     2.132.952   

Reichshof -       969.395   

Waldbröl, Stadt -     2.811.319   

Wiehl, Stadt +     4.290.356   

Wipperfürth, Stadt -     2.188.314   

Bergisch Gladbach, Stadt -    11.992.636   



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 30 vom 16. Dezember 2011668

Anlage 
Burscheid, Stadt -       158.217   

Kürten -     1.260.355   

Leichlingen (Rhld.), Stadt -     1.153.179   

Odenthal +        22.786   

Overath -     4.023.135   

Rösrath -       359.465   

Wermelskirchen, Stadt -     2.555.356   

Alfter -     3.021.422   

Bad Honnef, Stadt -        24.074   

Bornheim, Stadt -     3.167.020   

Eitorf +       452.179   

Hennef (Sieg), Stadt -     7.432.609   

Königswinter, Stadt -     3.271.415   

Lohmar -     1.025.847   

Meckenheim, Stadt -     2.989.149   

Much -       999.195   

Neunkirchen-Seelscheid -     2.423.695   

Niederkassel, Stadt -     3.810.535   

Rheinbach, Stadt -     8.555.333   

Ruppichteroth -     1.380.354   

Sankt Augustin, Stadt -     6.146.137   

Siegburg, Stadt -    15.602.105   

Swisttal -       350.120   

Troisdorf, Stadt -     4.483.077   

Wachtberg -       935.448   

Windeck -     2.350.155   

Ahaus, Stadt +     5.431.806   

Bocholt, Stadt +     7.269.209   

Borken, Stadt +     5.826.501   

Gescher, Stadt +       389.850   

Gronau (Westf.), Stadt -    10.378.426   

Heek +       424.434   

Heiden -       231.387   

Isselburg, Stadt -       530.748   

Legden +       579.639   

Raesfeld -       538.769   

Reken +       682.952   

Rhede, Stadt -       308.119   
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Anlage 
Schöppingen +     1.059.464   

Stadtlohn, Stadt -     1.160.899   

Südlohn -       278.689   

Velen +     4.561.156   

Vreden, Stadt +       116.091   

Ascheberg +     1.807.134   

Billerbeck, Stadt +       247.842   

Coesfeld, Stadt +     3.402.347   

Dülmen, Stadt +     3.700.530   

Havixbeck +       717.585   

Lüdinghausen, Stadt +     2.235.438   

Nordkirchen +       959.080   

Nottuln +     2.013.027   

Olfen, Stadt +     2.423.292   

Rosendahl +       523.946   

Senden -       514.255   

Castrop-Rauxel, Stadt -    30.119.434   

Datteln, Stadt -     2.811.050   

Dorsten, Stadt -     3.231.773   

Gladbeck, Stadt -     7.964.389   

Haltern, Stadt -     6.979.049   

Herten, Stadt -    26.868.799   

Marl, Stadt -    10.906.391   

Oer-Erkenschwick, Stadt +     2.834.252   

Recklinghausen, Stadt -    24.052.058   

Waltrop, Stadt -     6.040.599   

Altenberge -     1.305.885   

Emsdetten, Stadt +       873.443   

Greven, Stadt -     7.235.191   

Hörstel, Stadt -     2.009.557   

Hopsten +       187.298   

Horstmar, Stadt -       604.408   

Ibbenbüren, Stadt -       927.914   

Ladbergen -       531.031   

Laer -       616.104   

Lengerich, Stadt -     1.079.124   

Lienen -       279.726   

Lotte -     1.324.983   
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Anlage 
Metelen +        84.040   

Mettingen +     1.313.008   

Neuenkirchen +       842.993   

Nordwalde +       913.804   

Ochtrup, Stadt -       347.140   

Recke -       489.618   

Rheine, Stadt -     3.726.507   

Saerbeck -       508.657   

Steinfurt, Stadt -     1.358.688   

Tecklenburg, Stadt -       710.440   

Westerkappeln -       288.506   

Wettringen +       426.759   

Ahlen, Stadt -     3.532.672   

Beckum, Stadt -     1.474.719   

Beelen +        36.332   

Drensteinfurt, Stadt -       279.246   

Ennigerloh, Stadt -     1.453.354   

Everswinkel +     1.278.935   

Oelde, Stadt +     2.857.467   

Ostbevern -        70.330   

Sassenberg, Stadt +       746.624   

Sendenhorst, Stadt -       882.504   

Telgte, Stadt -        15.635   

Wadersloh -     1.683.077   

Warendorf, Stadt -       706.184   

Borgholzhausen, Stadt +       698.939   

Gütersloh, Stadt +     8.297.501   

Halle (Westf.), Stadt +     2.040.446   

Harsewinkel, Stadt +     4.306.438   

Herzebrock-Clarholz +        70.569   

Langenberg +       939.829   

Rheda-Wiedenbrück, Stadt +     8.577.947   

Rietberg, Stadt +       116.216   

Schloß Holte-Stukenbrock +     2.355.258   

Steinhagen +       854.371   

Verl +     7.734.462   

Versmold, Stadt -     1.213.880   

Werther (Westf.), Stadt +       858.849   
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Anlage 
Bünde, Stadt -     4.105.077   

Enger, Stadt -     2.817.473   

Herford, Stadt -     6.777.767   

Hiddenhausen +        49.667   

Kirchlengern -     1.421.897   

Löhne, Stadt -     5.027.506   

Rödinghausen -       271.996   

Spenge, Stadt -     3.189.898   

Vlotho, Stadt +       310.966   

Bad Driburg, Stadt -     1.174.578   

Beverungen, Stadt -     1.648.625   

Borgentreich, Stadt -       436.623   

Brakel, Stadt +       778.788   

Höxter, Stadt -     2.458.573   

Marienmünster, Stadt -         1.952   

Nieheim, Stadt -       302.047   

Steinheim, Stadt -       326.623   

Warburg, Stadt +     1.059.786   

Willebadessen, Stadt -       324.109   

Augustdorf -       860.695   

Bad Salzuflen, Stadt -     8.533.386   

Barntrup, Stadt -       588.781   

Blomberg, Stadt +       906.045   

Detmold, Stadt -     8.504.945   

Dörentrup -       543.236   

Extertal -     2.377.325   

Horn-Bad Meinberg, Stadt -     1.752.024   

Kalletal -     2.695.484   

Lage, Stadt -     5.810.838   

Lemgo, Stadt -     3.406.476   

Leopoldshöhe -     2.001.674   

Lügde, Stadt -     1.406.370   

Oerlinghausen, Stadt -     1.320.234   

Schieder-Schwalenberg, Stadt -     1.350.421   

Schlangen -     2.136.273   

Bad Oeynhausen, Stadt +     2.234.855   

Espelkamp, Stadt +       218.290   

Hille -     2.525.032   
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Hüllhorst -     1.683.619   

Lübbecke, Stadt -     1.011.416   

Minden, Stadt -     3.416.976   

Petershagen, Stadt -     3.843.567   

Porta Westfalica, Stadt -     4.792.990   

Preußisch Oldendorf, Stadt -     3.586.473   

Rahden, Stadt +       863.576   

Stemwede +       830.156   

Altenbeken -     1.371.450   

Bad Lippspringe, Stadt +       313.696   

Borchen +       322.735   

Büren, Stadt +       197.719   

Delbrück, Stadt +       393.554   

Hövelhof -       208.965   

Lichtenau, Stadt -       857.043   

Paderborn, Stadt -     3.934.417   

Salzkotten, Stadt -       146.373   

Wünnenberg, Stadt +       318.281   

Breckerfeld, Stadt -       630.898   

Ennepetal, Stadt +       114.138   

Gevelsberg, Stadt -       278.416   

Hattingen, Stadt -     4.723.579   

Herdecke, Stadt -     3.751.164   

Schwelm, Stadt -     7.749.319   

Sprockhövel, Stadt +     2.455.948   

Wetter (Ruhr), Stadt -     3.708.083   

Witten, Stadt -    12.868.037   

Arnsberg, Stadt -    17.725.053   

Bestwig -        93.032   

Brilon, Stadt -     1.256.400   

Eslohe (Sauerland) +       228.017   

Hallenberg, Stadt -       616.782   

Marsberg, Stadt -     1.336.239   

Medebach, Stadt -       847.133   

Meschede, Stadt +       627.767   

Olsberg, Stadt +     1.533.020   

Schmallenberg, Stadt -       109.942   

Sundern (Sauerland), Stadt +        97.617   
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Winterberg, Stadt -     1.265.631   

Altena, Stadt -     4.052.575   

Balve, Stadt +       688.553   

Halver, Stadt -     1.267.697   

Hemer, Stadt -     5.056.244   

Herscheid +       108.537   

Iserlohn, Stadt +     2.992.939   

Kierspe, Stadt -       606.364   

Lüdenscheid, Stadt -    11.689.964   

Meinerzhagen, Stadt -     3.407.590   

Menden (Sauerland), Stadt -     5.148.926   

Nachrodt-Wiblingwerde -       745.027   

Neuenrade, Stadt -     1.208.256   

Plettenberg, Stadt +     2.472.962   

Schalksmühle -        18.757   

Werdohl, Stadt -     2.771.694   

Attendorn, Stadt +     2.457.143   

Drolshagen, Stadt -     2.507.058   

Finnentrop +     1.592.386   

Kirchhundem -       622.659   

Lennestadt, Stadt -     2.241.655   

Olpe, Stadt -       887.036   

Wenden -       242.377   

Bad Berleburg, Stadt -     3.695.754   

Burbach +     3.812.994   

Erndtebrück -       342.764   

Freudenberg, Stadt -     2.154.842   

Hilchenbach, Stadt -     2.724.552   

Kreuztal, Stadt -     3.924.028   

Bad Laasphe, Stadt -     3.015.601   

Netphen -     2.310.897   

Neunkirchen +       704.513   

Siegen, Stadt -    20.757.733   

Wilnsdorf +       572.854   

Anröchte -       792.358   

Bad Sassendorf -        25.168   

Ense +     1.275.353   

Erwitte, Stadt +     2.501.963   
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Geseke, Stadt +       351.469   

Lippetal +     1.159.898   

Lippstadt, Stadt +       938.594   

Möhnesee +       107.667   

Rüthen, Stadt -     1.752.757   

Soest, Stadt +     2.910.466   

Warstein, Stadt +     3.372.352   

Welver -       232.839   

Werl, Stadt -     3.063.221   

Wickede (Ruhr) +     1.049.941   

Bergkamen, Stadt -     6.589.516   

Bönen -       832.656   

Fröndenberg, Stadt -       216.965   

Holzwickede -     1.665.046   

Kamen, Stadt -     9.782.123   

Lünen, Stadt -    10.976.402   

Schwerte, Stadt -       845.619   

Selm, Stadt -     5.414.970   

Unna, Stadt -     5.907.895   

Werne, Stadt -       769.021   

– GV. NRW. 2011 S. 662
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2251
Bekanntmachung

des Fünfzehnten Staatsvertrages zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)
Vom 13. Dezember 2011

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 8. Dezember 2011 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Lan-
desverfassung dem Fünfzehnten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Fünfzehnter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens wird gemäß Artikel 10 geson-
dert bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 13. Dezember 2011

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hannelore  K r a f t

(L. S.)

Fünfzehnter Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge
(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1
„Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Zweck des Rundfunkbeitrags
§ 2 Rundfunkbeitrag im privaten Bereich
§ 3 Wohnung
§ 4 Befreiungen von der Beitragspfl icht, Ermäßigung
§ 5 Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich
§ 6 Betriebsstätte, Beschäftigte
§ 7  Beginn und Ende der Beitragspfl icht, Zahlungs-

weise, Verjährung
§ 8 Anzeigepfl icht
§ 9 Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung
§ 10  Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Voll-

streckung
§ 11 Verwendung personenbezogener Daten
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
§ 13 Revision zum Bundesverwaltungsgericht
§ 14 Übergangsbestimmungen
§ 15 Vertragsdauer, Kündigung

§ 1
Zweck des Rundfunkbeitrags

Der Rundfunkbeitrag dient der funktionsgerechten 
Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
im Sinne von § 12 Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrages 
sowie der Finanzierung der Aufgaben nach § 40 des 
Rundfunkstaatsvertrages.

§ 2
Rundfunkbeitrag im privaten Bereich

(1) Im privaten Bereich ist für jede Wohnung von deren 
Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbeitrag zu ent-
richten.

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige Person, 
die die Wohnung selbst bewohnt. Als Inhaber wird jede 
Person vermutet, die

1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder

2.   im Mietvertrag für die Wohnung als Mieter genannt 
ist.

(3) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuld-
ner entsprechend § 44 der Abgabenordnung. Die Landes-
rundfunkanstalt kann von einem anderen als dem bisher 
in Anspruch genommenen Beitragsschuldner für eine 
Wohnung für zurückliegende Zeiträume keinen oder nur 
einen ermäßigten Beitrag erheben, wenn dieser das Vor-
liegen der Voraussetzungen für eine Befreiung oder 
Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme nachweist.

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu entrichten von Bei-
tragsschuldnern, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes 
vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 
18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBI. 
1964 II S. 957) oder entsprechender Rechtsvorschriften 
Vorrechte genießen.

§ 3
Wohnung

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der darin ent-
haltenen Räume jede ortsfeste, baulich abgeschlossene 
Raumeinheit, die

1.  zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder genutzt 
wird und

2.  durch einen eigenen Eingang unmittelbar von einem 
Treppenhaus, einem Vorraum oder von außen, nicht 
ausschließlich über eine andere Wohnung, betreten 
werden kann.

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, wenn 
sie Wohnungen im Sinne des Melderechts sind. Nicht als 
Wohnung gelten Bauten nach § 3 des Bundeskleingarten-
gesetzes.

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in folgen-
den Betriebsstätten:

1.  Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, insbe-
sondere Kasernen, Unterkünfte für Asylbewerber, 
Internate,

2.  Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften heim- oder 
anstaltsmäßigen Unterbringung dienen, insbesondere 
in Behinderten- und Pfl egeheimen,

3.  Patientenzimmer in Krankenhäusern,

4.  Hafträume in Justizvollzugsanstalten und

5.  Raumeinheiten, die der vorübergehenden Unterbrin-
gung in Beherbergungsstätten dienen, insbesondere 
Hotel- und Gästezimmer, Ferienwohnungen, Unter-
künfte in Seminar- und Schulungszentren.

§ 4
Befreiungen von der Beitragspfl icht, Ermäßigung

(1) Von der Beitragspfl icht nach § 2 Abs. 1 werden auf 
Antrag folgende natürliche Personen befreit:

1.  Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialge-
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setzbuches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27 a oder 
27 d des Bundesversorgungsgesetzes,

2.  Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften 
Buches des Sozialgesetzbuches),

3.  Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II 
einschließlich von Leistungen nach § 22 des Zweiten 
Buches des Sozialgesetzbuches, soweit nicht 
Zuschläge nach dessen § 24 gewährt werden, die die 
Höhe des Rundfunkbeitrages übersteigen,

4.  Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz,

5.  nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von

  a)  Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz,

  b)  Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100 
Nr. 3 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches 
oder nach dem Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt 
des. Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder

  c)  Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten 
Buches des Sozialgesetzbuches,

6.  Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27 e des 
Bundesversorgungsgesetzes,

7.  Empfänger von Hilfe zur Pfl ege nach dem Siebten 
Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches 
oder von Hilfe zur Pfl ege als Leistung der Kriegsop-
ferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder 
von Pfl egegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften,

8.  Empfänger von Pfl egezulagen nach § 267 Abs. 1 des 
Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen 
Pfl egebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibe-
trag zuerkannt wird,

9.  Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsgewährung 
nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches in 
einer stationären Einrichtung nach § 45 des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches leben, und

10.  taubblinde Menschen und Empfänger von Blinden-
hilfe nach § 72 des Zwölften Buches des Sozialgesetz-
buches.

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf Antrag 
für folgende natürliche Personen auf ein Drittel ermä-
ßigt:

1.  blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich seh-
behinderte Menschen mit einem Grad der Behinde-
rung von wenigstens 60 vom Hundert allein wegen 
der Sehbehinderung,

2.  hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder 
denen eine ausreichende Verständigung über das 
Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, und

3.  behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung 
nicht nur vorübergehend wenigstens 80 vom Hundert 
beträgt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen 
Veranstaltungen ständig nicht teilnehmen können.

Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) Die dem Antragsteller gewährte Befreiung oder 
Ermäßigung erstreckt sich innerhalb der Wohnung

1.  auf dessen Ehegatten,

2.  auf den eingetragenen Lebenspartner und

3.  auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung 
einer Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer Ein-
satzgemeinschaft im Sinne des § 19 des Zwölften 
Buches des Sozialgesetzbuches berücksichtigt worden 
sind.

(4) Die Befreiung oder Ermäßigung beginnt mit dem 
Ersten des Monats, zu dem der Gültigkeitszeitraum des 
Bescheids beginnt, wenn der Antrag innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Erstellungsdatum des Bescheids nach 
Absatz 7 Satz 2 gestellt wird. Wird der Antrag erst zu 
einem späteren Zeltpunkt gestellt, so beginnt die Befrei-
ung oder Ermäßigung mit dem Ersten des Monats, der 
der Antragstellung folgt. Die Befreiung oder Ermäßigung 
wird für die Gültigkeitsdauer des Bescheids befristet. Ist 

der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unbefristet, so kann 
die Befreiung oder Ermäßigung auf drei Jahre befristet 
werden, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, 
die dem Tatbestand zugrunde liegen.

(5) Wird der Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 unwirksam, 
zurückgenommen oder widerrufen, so endet die Befrei-
ung oder Ermäßigung zum selben Zeitpunkt. Derartige 
Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Absatz 1 
hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen Härtefäl-
len auf gesonderten Antrag von der Beitragspfl icht zu 
befreien. Ein Härtefall liegt insbesondere vor, wenn eine 
Sozialleistung nach Absatz 1 Nr. 1 bis 10 in einem durch 
die zuständige Behörde erlassenen Bescheid mit der 
Begründung versagt wurde, dass die Einkünfte die 
jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als die Höhe des 
Rundfunkbeitrags überschreiten. Absatz 4 gilt entspre-
chend.

(7) Der Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung ist vom 
Beitragsschuldner schriftlich bei der zuständigen Lan-
desrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen für 
die Befreiung oder Ermäßigung sind durch die entspre-
chende Bestätigung der Behörde oder des Leistungsträ-
gers im Original oder durch den entsprechenden 
Bescheid im Original oder in beglaubigter Kopie nachzu-
weisen; im Falle des Absatzes 1 Nr. 10 
1. Alternative genügt eine ärztliche Bescheinigung. Dabei 
sind auch die Namen der weiteren volljährigen Bewoh-
ner der Wohnung mitzuteilen.

§ 5
Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Betriebsstätte 
von deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbei-
trag nach Maßgabe der folgenden Staffelung zu entrich-
ten. Die Höhe des zu leistenden Rundfunkbeitrags 
bemisst sich nach der Zahl der neben dem Inhaber 
Beschäftigten und beträgt für eine Betriebsstätte

1.  mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des 
Rundfunkbeitrags,

2.  mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbeitrag,

3.  mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge,

4.  mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge,

5.  mit 250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbei-
träge,

6.  mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträge,

7.  mit 1.000 bis 4.999 Beschäftigten 40 Rundfunkbei-
träge,

8.  mit 5.000 bis 9.999 Beschäftigten 80 Rundfunkbei-
träge,

9.  mit 10.000 bis 19.999 Beschäftigten 120 Rundfunk-
beiträge und

10.  mit 20.000 oder mehr Beschäftigten 180 Rundfunk-
beiträge.

(2) Unbeschadet der Beitragspfl icht für Betriebsstätten 
nach Absatz 1 ist jeweils ein Drittel des Rundfunkbei-
trags zu entrichten vom

1.  Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin befi ndli-
che Hotel- und Gästezimmer und für jede Ferienwoh-
nung zur vorübergehenden entgeltlichen Beherber-
gung Dritter ab der zweiten Raumeinheit und

2.  Inhaber eines Kraftfahrzeugs (Beitragsschuldner) 
für jedes zugelassene Kraftfahrzeug, das zu gewerb-
lichen Zwecken oder einer anderen selbständigen 
Erwerbstätigkeit oder zu gemeinnützigen oder 
öffentlichen Zwecken des Inhabers genutzt wird; auf 
den Umfang der Nutzung zu diesen Zwecken kommt 
es nicht an; Kraftfahrzeuge sind Personenkraftwa-
gen, Lastkraftwagen und Omnibusse; ausgenommen 
sind Omnibusse, die für den öffentlichen Personen-
nahverkehr nach § 2 des Gesetzes zur Regionalisie-
rung des öffentlichen Personennahverkehrs einge-
setzt werden.
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Ein Rundfunkbeitrag nach Satz 1 Nr. 2 ist nicht zu ent-
richten für jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitrags-
pfl ichtige Betriebsstätte des Inhabers.

(3) Für jede Betriebsstätte folgender Einrichtungen gilt 
Absatz 1 mit der Maßgabe, dass höchstens ein Rundfunk-
beitrag zu entrichten ist:

1.  gemeinnützige Einrichtungen für behinderte Men-
schen, insbesondere Heime, Ausbildungsstätten oder 
Werkstätten für behinderte Menschen,

2.  gemeinnützige Einrichtungen der Jugendhilfe im 
Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (Achtes 
Buch des Sozialgesetzbuches),

3.  gemeinnützige Einrichtungen für Suchtkranke, der 
Altenhilfe, für Nichtsesshafte und Durchwanderer-
heime,

4.  eingetragene gemeinnützige Vereine und Stiftungen,

5.  öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende 
Schulen, staatlich genehmigte oder anerkannte 
Ersatzschulen oder Ergänzungsschulen, soweit sie auf 
gemeinnütziger Grundlage arbeiten, sowie Hochschu-
len nach dem Hochschulrahmengesetz und

6.  Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Zivil- und Katastro-
phenschutz.

Damit ist auch die Beitragspfl icht für auf die Einrichtung 
zugelassene Kraftfahrzeuge abgegolten. Die Gemeinnüt-
zigkeit im Sinne der Abgabenordnung ist der zuständigen 
Landesrundfunkanstalt auf Verlangen nachzuweisen.

(4) Auf Antrag ist ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 
und 2 insoweit nicht zu entrichten, als der Inhaber 
glaubhaft macht und auf Verlangen nachweist, dass die 
Betriebsstätte länger als drei zusammenhängende volle 
Kalendermonate vorübergehend stillgelegt ist. Das 
Nähere regelt die Satzung nach § 9 Abs. 2.

(5) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 ist nicht zu ent-
richten für Betriebsstätten

1.  die gottesdienstlichen Zwecken gewidmet sind,

2.  in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist oder

3.   die sich innerhalb einer beitragspfl ichtigen Wohnung 
befi nden, für die bereits ein Rundfunkbeitrag entrich-
tet wird.

(6) Ein Rundfunkbeitrag nach Absatz 1 und 2 ist nicht 
zu entrichten von

1.  den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, den 
Landesmedienanstalten oder den nach Landesrecht 
zugelassenen privaten Rundfunkveranstaltern oder 
-anbietern oder

2.  diplomatischen Vertretungen (Botschaft, Konsulat) 
eines ausländischen Staates.

§ 6
Betriebsstätte, Beschäftigte

(1) Betriebsstätte ist jede zu einem eigenständigen, nicht 
ausschließlich privaten Zweck bestimmte oder genutzte 
ortsfeste Raumeinheit oder Fläche innerhalb einer 
Raumeinheit. Dabei gelten mehrere Raumeinheiten auf 
einem Grundstück oder auf zusammenhängenden 
Grundstücken, die demselben Inhaber zuzurechnen sind, 
als eine Betriebsstätte. Auf den Umfang der Nutzung zu 
den jeweiligen nicht privaten Zwecken sowie auf eine 
Gewinnerzielungsabsicht oder eine steuerliche Veranla-
gung des Beitragsschuldners kommt es nicht an.

(2) Inhaber der Betriebsstätte ist die natürliche oder 
juristische Person, die die Betriebsstätte im eigenen 
Namen nutzt oder in deren Namen die Betriebsstätte 
genutzt wird. Als Inhaber wird vermutet, wer für diese 
Betriebsstätte in einem Register, insbesondere Handels-, 
Gewerbe-, Vereins- oder Partnerschaftsregister eingetra-
gen ist. Inhaber eines Kraftfahrzeugs ist derjenige, auf 
den das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(3) Als Betriebsstätte gilt auch jedes zu gewerblichen 
Zwecken genutzte Motorschiff.

(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt sozial-
versicherungspfl ichtig Beschäftigten sowie Bediensteten 

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit 
Ausnahme der Auszubildenden.

§ 7
Beginn und Ende der Beitragspfl icht, Zahlungsweise, 

Verjährung

(1) Die Pfl icht zur Entrichtung des Rundfunkbeitrags 
beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Beitrags-
schuldner erstmals die Wohnung, die Betriebsstätte oder 
das Kraftfahrzeug innehat. Das Innehaben eines Kraft-
fahrzeugs beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem es 
auf den Beitragsschuldner zugelassen wird.

(2) Die Beitragspfl icht endet mit dem Ablauf des Monats, 
in dem das Innehaben der Wohnung, der Betriebsstätte 
oder des Kraftfahrzeugs durch den Beitragsschuldner 
endet, jedoch nicht vor dem Ablauf des Monats, in dem 
dies der zuständigen Landesrundfunkanstalt angezeigt 
worden ist. Das Innehaben eines Kraftfahrzeugs endet 
mit dem Ablauf des Monats, in dem die Zulassung auf 
den Beitragsschuldner endet.

(3) Der Rundfunkbeitrag ist monatlich geschuldet. Er ist 
in der Mitte eines Dreimonatszeitraums für jeweils drei 
Monate zu leisten.

(4) Die Verjährung der Beitragsforderung richtet sich 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die regelmäßige Verjährung.

§ 8
Anzeigepfl icht

(1) Das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte 
oder eines beitragspfl ichtigen Kraftfahrzeugs ist unver-
züglich schriftlich der zuständigen Landesrundfunkan-
stalt anzuzeigen (Anmeldung); entsprechendes gilt für 
jede Änderung der Daten nach Absatz 4 (Änderungsmel-
dung). Eine Änderung der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt des vorangegangenen Kalenderjahres sozialversi-
cherungspfl ichtig Beschäftigten nach Absatz 4 Nr. 7 ist 
jeweils bis zum 31. März eines Jahres anzuzeigen; diese 
Änderung wirkt ab dem 1. April des jeweiligen Jahres.

(2) Das Ende des Innehabens einer Wohnung, einer 
Betriebsstätte oder eines beitragspfl ichtigen Kraftfahr-
zeugs ist der zuständigen Landesrundfunkanstalt unver-
züglich schriftlich anzuzeigen (Abmeldung).

(3) Die Anzeige eines Beitragsschuldners für eine Woh-
nung, eine Betriebsstätte oder ein Kraftfahrzeug wirkt 
auch für weitere anzeigepfl ichtige Beitragsschuldner, 
sofern sich für die Wohnung, die Betriebsstätte oder das 
Kraftfahrzeug keine Änderung der Beitragspfl icht ergibt.

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt folgende, im Einzel-
fall erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlangen 
nachzuweisen:

1.  Vor- und Familienname sowie frühere Namen, unter 
denen eine Anmeldung bestand,

2.  Tag der Geburt,

3.  Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift des 
Beitragsschuldners und seines gesetzlichen Vertreters,

4.  gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und jeder 
Wohnung, einschließlich aller vorhandenen Angaben 
zur Lage der Wohnung,

5.  letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete Anschrift 
des Beitragsschuldners,

6.  vollständige Bezeichnung des Inhabers der Betriebs-
stätte,

7.  Anzahl der Beschäftigten der Betriebsstätte,

8.  Beitragsnummer,

9.  Datum des Beginns des Innehabens der Wohnung, der 
Betriebsstätte oder des beitragspfl ichtigen Kraftfahr-
zeugs,

10.  Zugehörigkeit zu den Branchen und Einrichtungen 
nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 1,

11.  Anzahl der beitragspfl ichtigen Hotel- und Gästezim-
mer und Ferienwohnungen und
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12.  Anzahl und Zulassungsort der beitragspfl ichtigen 
Kraftfahrzeuge.

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende Daten 
mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen:

1.  Datum des Endes des Innehabens der Wohnung, der 
Betriebsstätte oder des beitragspfl ichtigen Kraftfahr-
zeugs,

2.  der die Abmeldung begründende Lebenssachverhalt 
und

3.  die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in 
Anspruch genommenen Beitragsschuldners.

§ 9
Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann von 
jedem Beitragsschuldner oder von Personen oder Rechts-
trägern, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
dass sie Beitragsschuldner sind und dies nicht oder nicht 
umfassend angezeigt haben, Auskunft über die in § 8 
Abs. 4 genannten Daten verlangen. Kann die zuständige 
Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Wohnung oder 
einer Betriebsstätte nicht feststellen, ist der Eigentümer 
oder der vergleichbar dinglich Berechtigte der Wohnung 
oder des Grundstücks, auf dem sich die Betriebsstätte 
befi ndet, verpfl ichtet, der Landesrundfunkanstalt Aus-
kunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder 
der Betriebsstätte zu erteilen. Bei Wohnungseigentums-
gemeinschaften kann die Auskunft auch vom Verwalter 
verlangt werden. Die Landesrundfunkanstalt kann mit 
ihrem Auskunftsverlangen neben den in § 8 Abs. 4 und 5 
genannten Daten im Einzelfall weitere Daten erheben, 
soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 5 gilt 
entsprechend. Die Landesrundfunkanstalt kann für die 
Tatsachen nach Satz 1 und die Daten nach Satz 4 Nach-
weise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und Nach-
weise kann im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt 
werden.

(2) Die zuständige Landesrundfunkanstalt wird ermäch-
tigt, Einzelheiten des Verfahrens

1.  der Anzeigepfl icht,

2.  zur Leistung des Rundfunkbeitrags, zur Befreiung 
von der Rundfunkbeitragspfl icht oder zu deren Ermä-
ßigung,

3.  der Erfüllung von Auskunfts- und Nachweispfl ichten,

4.  der Kontrolle der Beitragspfl icht,

5.  der Erhebung von Zinsen, Kosten und Säumniszu-
schlägen und

6.  in den übrigen in diesem Staatsvertrag genannten 
Fällen

durch Satzung zu regeln. Die Satzung bedarf der Geneh-
migung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde 
und ist in den amtlichen Verkündungsblättern der die 
Landesrundfunkanstalt tragenden Länder zu veröffentli-
chen. Die Satzungen der Landesrundfunkanstalten sol-
len übereinstimmen.

§ 10 
Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, 

Vollstreckung

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag steht der 
Landesrundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfi nan-
zierungsstaatsvertrag bestimmten Umfang dem Zweiten 
Deutschen Fernsehen (ZDF), dem Deutschlandradio 
sowie der Landesmedienanstalt zu, in deren Bereich sich 
die Wohnung oder die Betriebsstätte des Beitragsschuld-
ners befi ndet oder das Kraftfahrzeug zugelassen ist.

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige Landes-
rundfunkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die 
Landesrundfunkanstalt führt die Anteile, die dem ZDF, 
dem Deutschlandradio und der Landesmedienanstalt 
zustehen, an diese ab.

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen Grund 
entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung 
die Zahlung bewirkt worden ist, von der durch die Zah-
lung bereicherten Landesrundfunkanstalt die Erstattung 

des entrichteten Betrages fordern. Er trägt insoweit die 
Darlegungs- und Beweislast Der Erstattungsanspruch 
verjährt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches über die regelmäßige Verjährung.

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesme-
dienanstalten tragen die auf sie entfallenden Anteile der 
Kosten des Beitragseinzugs und der nach Absatz 3 erstat-
teten Beträge.

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch die 
zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Festset-
zungsbescheide können stattdessen auch von der Lan-
desrundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden, 
in deren Anstaltsbereich sich zur Zeit des Erlasses des 
Bescheides die Wohnung, die Betriebsstätte oder der Sitz 
(§ 17 der Zivilprozessordnung) des Beitragsschuldners 
befi ndet.

(6) Festsetzungsbescheide werden im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren vollstreckt. Ersuchen um Vollstre-
ckungshilfe gegen Beitragsschuldner, deren Wohnsitz 
oder Sitz in anderen Ländern liegt, können von der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt unmittelbar an die 
für den Wohnsitz oder den Sitz des Beitragsschuldners 
zuständige Vollstreckungsbehörde gerichtet werden.

(7) Jede Landesrundfunkanstalt nimmt die ihr nach die-
sem Staatsvertrag zugewiesenen Aufgaben und die damit 
verbundenen Rechte und Pfl ichten ganz oder teilweise 
durch die im Rahmen einer nichtrechtsfähigen öffent-
lich-rechtlichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene 
Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstal-
ten selbst wahr. Die Landesrundfunkanstalt ist ermäch-
tigt, einzelne Tätigkeiten bei der Durchführung des Bei-
tragseinzugs und der Ermittlung von Beitragsschuldnern 
auf Dritte zu übertragen und das Nähere durch die Sat-
zung nach § 9 Abs. 2 zu regeln. Die Landesrundfunkan-
stalt kann eine Übertragung von Tätigkeiten auf Dritte 
nach Satz 2 ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder 
auf Provisionsbasis vergütet werden.

§ 11
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Beauftragt die Landesrundfunkanstalt Dritte mit 
Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitragseinzugs 
oder der Ermittlung von Beitragsschuldnern, die der 
Anzeigepfl icht nach § 8 Abs. 1 nicht oder nicht vollstän-
dig nachgekommen sind, so gelten für die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung der dafür erforderlichen Daten 
die für die Datenverarbeitung im Auftrag anwendbaren 
Bestimmungen.

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine Stelle 
nach § 10 Abs. 7 Satz 1 mit Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs und der Ermittlung von 
Beitragsschuldnern, ist dort unbeschadet der Zuständig-
keit des nach Landesrecht für die Landesrundfunkan-
stalt zuständigen Datenschutzbeauftragten ein behördli-
cher Datenschutzbeauftragter zu bestellen. Er arbeitet 
zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach 
Landesrecht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen 
Datenschutzbeauftragten zusammen und unterrichtet 
diesen über Verstöße gegen Datenschutzvorschriften 
sowie die dagegen getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen 
gelten die für den behördlichen Datenschutzbeauftragten 
anwendbaren Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes entsprechend.

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf von ihr 
gespeicherte personenbezogene Daten der Beitrags-
schuldner an andere Landesrundfunkanstalten auch im 
Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens übermit-
teln, soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufga-
ben der übermittelnden oder der empfangenden Landes-
rundfunkanstalt beim Beitragseinzug erforderlich ist. Es 
ist aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus wel-
chem Grund welche personenbezogenen Daten übermit-
telt worden sind.

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann im Wege 
des Ersuchens für Zwecke der Beitragserhebung sowie 
zur Feststellung, ob eine Beitragspfl icht nach diesem 
Staatsvertrag besteht, personenbezogene Daten bei 
öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen ohne Kenntnis 
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des Betroffenen erheben, verarbeiten oder nutzen. Vor-
aussetzung dafür ist, dass

1.  die Datenbestände dazu geeignet sind, Rückschlüsse 
auf die Beitragspfl icht zuzulassen, insbesondere durch 
Abgleich mit dem Bestand der bei den Landesrund-
funkanstalten gemeldeten Beitragsschuldner, und

2.  sich die Daten auf Angaben beschränken, die der 
Anzeigepfl icht nach § 8 unterliegen und kein erkenn-
barer Grund zu der Annahme besteht, dass der 
Betroffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hat.

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den 
Melde behörden beschränkt sich auf die in § 14 Abs. 9 
Nr. 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die Rückschlüsse auf 
tatsächliche oder persönliche Verhältnisse liefern könn-
ten, dürfen nicht an die übermittelnde Stelle rücküber-
mittelt werden. Das Verfahren der regelmäßigen Daten-
übermittlung durch die Meldebehörden nach den 
Meldegesetzen oder Meldedatenübermittlungsverord-
nungen der Länder bleibt unberührt. Die Daten Betrof-
fener, für die eine Auskunftssperre gespeichert ist, dürfen 
nicht übermittelt werden.

(5) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 4 und 
in § 4 Abs. 7, § 8 Abs. 4 und 5 und § 9 Abs. 1 genannten 
Daten und sonstige freiwillig übermittelte Daten nur für 
die Erfüllung der ihr nach diesem Staatsvertrag oblie-
genden Aufgaben erheben, verarbeiten oder nutzen. Die 
erhobenen Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn 
feststeht, dass sie nicht mehr benötigt werden oder eine 
Beitragspfl icht dem Grunde nach nicht besteht. Nicht 
überprüfte Daten sind spätestens nach zwölf Monaten zu 
löschen. Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmelde-
bestätigung mit den für die Beitragserhebung erforderli-
chen Daten.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1.  den Beginn der Beitragspfl icht entgegen § 8 Abs. 1 
und 3 nicht innerhalb eines Monats anzeigt,

2.  der Anzeigepfl icht nach§ 14 Abs. 2 nicht nachgekom-
men ist oder

3.  den fälligen Rundfunkbeitrag länger als sechs Monate 
ganz oder teilweise nicht leistet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der 
Landesrundfunkanstalt verfolgt; sie ist vom Ausgang des 
Verfahrens zu benachrichtigen.

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind von der Lan-
desrundfunkanstalt unverzüglich nach Abschluss des 
jeweiligen Verfahrens zu löschen.

§ 13
Revision zum Bundesverwaltungsgericht

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum 
Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, 
dass das angefochtene Urteil auf der Verletzung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages beruht.

§ 14
Übergangsbestimmungen

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrages als privater Rundfunkteilnehmer 
gemeldeten natürlichen Person obliegt es, ab dem 
1. Januar 2012 der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
schriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, die Grund und 
Höhe der Beitragspfl icht nach diesem Staatsvertrag ab 
dem 1. Januar 2013 betreffen, soweit die Tatsachen zur 
Begründung oder zum Wegfall der Beitragspfl icht oder 
zu einer Erhöhung oder Verringerung der Beitragsschuld 
führen.

(2) Jede nach den Bestimmungen des Rundfunkgebüh-
renstaatsvertrags als nicht privater Rundfunkteilnehmer 

gemeldete natürliche oder juristische Person ist ab dem 
1. Januar 2012 auf Verlangen der zuständigen Landes-
rundfunkanstalt verpfl ichtet, ihr schriftlich alle Tatsa-
chen anzuzeigen, die Grund und Höhe der Beitragspfl icht 
nach diesem Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betref-
fen.

(3) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von 
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, 
dass jede nach den Bestimmungen des bis zum 31. 
Dezember 2012 geltenden Rundfunkgebührenstaatsver-
trags als

1.  privater Rundfunkteilnehmer gemeldete Person nach 
Maßgabe von § 2 dieses Staatsvertrages oder

2.  nicht privater Rundfunkteilnehmer gemeldete natür-
liche oder juristische Person nach Maßgabe von § 6 
dieses Staatsvertrages,

unter der bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
geführten Anschrift ab Inkrafttreten dieses Staatsvertra-
ges Beitragsschuldner nach den Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages ist. Eine Abmeldung mit Wirkung für die 
Zukunft bleibt hiervon unberührt.

(4) Soweit der Beitragsschuldner den Anforderungen von 
Absatz 1 oder 2 nicht nachgekommen ist, wird vermutet, 
dass sich die Höhe des ab 1. Januar 2013 zu entrichten-
den Rundfunkbeitrags nach der Höhe der bis zum 31. 
Dezember 2012 zu entrichtenden Rundfunkgebühr 
bemisst; mindestens ist ein Beitrag in Höhe eines Rund-
funkbeitrages zu entrichten. Soweit der Beitragsschuld-
ner bisher aufgrund der Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 und 8 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages von 
der Rundfunkgebührenpfl icht befreit war, wird vermutet, 
dass er mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gemäß 
§ 4 Abs. 2 ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu zahlen 
hat.

(5) Die Vermutungen nach Absatz 3 oder 4 können 
widerlegt werden. Auf Verlangen der Landesrundfunkan-
stalt sind die behaupteten Tatsachen nachzuweisen. Eine 
Erstattung bereits geleisteter Rundfunkbeiträge kann 
vom Beitragsschuldner nur bis zum 31. Dezember 2014 
geltend gemacht werden.

(6) Die bei der zuständigen Landesrundfunkanstalt für 
den Rundfunkgebühreneinzug gespeicherten Daten und 
Daten nach Absatz 1 und 2 dürfen von den Landesrund-
funkanstalten in dem nach diesem Staatsvertrag erfor-
derlichen und zulässigen Umfang verarbeitet und 
genutzt werden. Die erteilten Lastschrift- oder Einzugs-
ermächtigungen sowie Mandate bleiben für den Einzug 
der Rundfunkbeiträge bestehen.

(7) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbe-
scheide nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 bis 11 des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrages gelten bis zum Ablauf 
ihrer Gültigkeit als Rundfunkbeitragsbefreiungen nach 
§ 4 Abs. 1.

(8) Eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpfl icht 
nach § 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
endet zum 31. Dezember 2012. Soweit Einrichtungen 
nach § 5 Abs. 3 bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des 15. Rundfunkänderungs-
staatsvertrages von der Rundfunkgebührenpfl icht nach 
§ 5 Abs. 7 des Rundfunkgebührenstaatsvertrages befreit 
waren, gilt für deren Betriebsstätten der Nachweis nach 
§ 5 Abs. 3 Satz 3 als erbracht.

(9) Um einen einmaligen Abgleich zum Zwecke der 
Bestands- und Ersterfassung zu ermöglichen, übermittelt 
jede Meldebehörde für einen bundesweit einheitlichen 
Stichtag automatisiert innerhalb von längstens zwei Jah-
ren ab dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gegen 
Kostenerstattung einmalig in standardisierter Form die 
nachfolgenden Daten aller volljährigen Personen an die 
jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt

1.  Familienname,

2.  Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens,

3.   frühere Namen,

4.   Doktorgrad,

5.   Familienstand,

6.   Tag der Geburt,
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7.   gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und 
Nebenwohnungen, einschließlich aller vorhandenen 
Angaben zur Lage der Wohnung, und

8.   Tag des Einzugs in die Wohnung.

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem 
Abgleich für eine Wohnung einen Beitragsschuldner fest-
gestellt, hat sie die Daten der übrigen dort wohnenden 
Personen unverzüglich zu löschen, sobald das Beitrags-
konto ausgeglichen ist. Im Übrigen darf sie die Daten zur 
Feststellung eines Beitragsschuldners für eine Wohnung 
nutzen, für die bislang kein Beitragsschuldner festge-
stellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die Landesrund-
funkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung oder 
Ergänzung von bereits vorhandenen Teilnehmerdaten 
nutzen. § 11 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(10) Die Landesrundfunkanstalten dürfen bis zum 31. 
Dezember 2014 keine Adressdaten privater Personen 
ankaufen.

(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebührenstaatsver-
trages bleiben auf Sachverhalte anwendbar, nach denen 
bis zum 31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebüh-
ren entrichtet oder erstattet wurden.

§ 15
Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann 
von jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss 
des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. 
Dezember 2014 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu die-
sem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeit-
punkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu 
erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertrags-
verhältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, 
jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag bin-
nen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kün-
digungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen.“

Artikel 2
Aufhebung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008, wird auf-
gehoben.

Artikel 3
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Vierzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 10. Juni 2010, wird wie folgt geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird § 16 wie folgt neu gefasst:

 „Dauer der Werbung, Sponsoring“.

2.   In § 8 a Abs. 1 Satz 6 wird der Verweis auf „§ 13 Abs. 1 
Satz 3“ durch den Verweis auf „§ 13 Satz 3“ ersetzt.

3.  In § 12 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „die Rund-
funkgebühr“ durch die Wörter „den Rundfunkbei-
trag“ ersetzt.

4.   § 13 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 13
Finanzierung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk fi nanziert sich durch 
Rundfunkbeiträge, Einnahmen aus Rundfunkwerbung 
und sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzierungs-
quelle ist der Rundfunkbeitrag. Programme und Ange-
bote im Rahmen seines Auftrags gegen besonderes Ent-
gelt sind unzulässig; ausgenommen hiervon sind 
Begleitmaterialien. Einnahmen aus dem Angebot von 
Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht erzielt werden.“

5.   § 14 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 2 Nr. 4 wird das Wort „Gebührener-
träge“ durch das Wort „Beitragserträge“ ersetzt.

  b)  In Absatz 5 wird das Wort „Gebührenfestsetzung“ 
durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ ersetzt.

6.   § 16 wird wie folgt geändert:

  a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16
Dauer der Werbung, Sponsoring“.

  b)  Es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

    „(6) Sponsoring fi ndet nach 20.00 Uhr sowie an 
Sonntagen und im ganzen Bundesgebiet aner-
kannten Feiertagen im Fernsehen nicht statt; dies 
gilt nicht für das Sponsoring der Übertragung von 
Großereignissen nach § 4 Abs. 2.“

7.  In § 43 Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ 
ersetzt.

8.  § 52 b wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a Halbsatz 1 
wird das Wort „gebührenfi nanzierten“ durch das 
Wort „beitragsfi nanzierten“ ersetzt.

  b)  In Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 wird das Wort 
„gebührenfi nanzierten“ durch das Wort „beitrags-
fi nanzierten“ ersetzt.

  c)  In Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 wird das Wort „gebühren-
fi nanzierten“ durch das Wort „beitragsfi nanzier-
ten“ ersetzt.

9.  § 62 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 1 Satz 6 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag“ ersetzt.

  b)  In Absatz 4 Satz 5 wird das Wort „Rundfunkge-
bührenstaatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag“ ersetzt.

  c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
erhöhung“ durch das Wort „Rundfunkbei-
tragserhöhung“ ersetzt.

    bb)  In Satz 5 wird das Wort „Rundfunkgebühren-
staatsvertrag“ durch das Wort „Rundfunkbei-
tragsstaatenvertrag“ ersetzt.

    cc)  In Satz 6 wird die Angabe „13 Abs. 2 sowie“ 
gestrichen.

10.  In § 64 Satz 1 werden die Wörter „an der Rundfunk-
gebühr“ durch die Wörter „am Rundfunkbeitrag“ 
ersetzt.

Artikel 4
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

In § 29 des ZDF-Staatsvertrages vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 18. Dezember 2008, werden die 
Wörter „der Fernsehgebühr“ durch die Wörter „dem 
Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages

In § 29 Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsvertrages vom 
17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den Vierzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 10. Juni 2010, 
werden die Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die 
Wörter „des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

Der Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrag vom 26. August 
bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch den 
Zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 18. 
Dezember 2008, wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
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  a)  In der Überschrift des I. Abschnitts werden die 
Wörter „zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter 
„zum Rundfunkbeitrag“ ersetzt.

  b)  In der Überschrift des II. Abschnitts werden die 
Wörter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter 
„des Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

  c)  § 8 wird wie folgt neu gefasst:

    „Höhe des Rundfunkbeitrags“.

2.  In der Überschrift des I. Abschnitts werden die Wörter 
„zur Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „zum Rund-
funkbeitrag“ ersetzt.

3.  § 1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenfest-
setzung“ durch das Wort „Beitragsfestsetzung“ 
ersetzt.

  b)  In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „der Rund-
funkgebühren“ durch die Wörter „des Rundfunk-
beitrags“ ersetzt.

  c)  In Absatz 4 wird  das Wort  „Gebühreneinnahmen“ 
durch das Wort „Beitragseinnahmen“ ersetzt.

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Satz 2 wird das Wort „Gebühren“ durch das 
Wort „Beiträgen“ ersetzt.

    bb)  In Satz 3 wird das Wort „Gebührenperiode“ 
jeweils durch das Wort „Beitragsperiode“ 
ersetzt.

  b)  Absatz 8 wird wie folgt geändert:

    aa)  In  Satz 4 werden  die Wörter „der Rundfunk-
gebühr“ durch die Wörter „des Rundfunkbei-
trags“ ersetzt.

    bb)  In Satz 6 wird das Wort „Gebühren“ durch das 
Wort „Beiträge“ ersetzt.

5.  § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

  a)  In Satz 1 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ 
ersetzt.

  b)  In Satz 2 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „des Rundfunkbeitrags“ 
ersetzt.

6.  In § 7 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Gebührenvor-
schlag“ durch das Wort „Beitragsvorschlag“ ersetzt.

7.  In der Überschrift zum II. Abschnitt werden die Wör-
ter „der Rundfunkgebühr“ durch die Wörter „des 
Rundfunkbeitrags“ ersetzt.

8.  § 8 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 8
Höhe des Rundfunkbeitrags

Die Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehaltlich einer 
Neufestsetzung im Verfahren nach§ 3 auf monatlich 17,98 
Euro festgesetzt.“

9.  § 9 wird wie folgt geändert:

  a)  Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

    „(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbei-
trag erhalten vorbehaltlich einer Neufestsetzung 
im Verfahren nach § 3 die in der ARD zusammen-
geschlossenen Landesrundfunkanstalten einen 
Anteil von 72,6295 vom Hundert, das ZDF einen 
Anteil von 24,7579 vom Hundert und die Körper-
schaft des öffentlichen Rechts „Deutschlandradio“ 
einen Anteil von 2,6126 vom Hundert.“

  b)  Absatz 2 wird gestrichen.

  c)  Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 und 
in Satz 1 wird das Wort „Fernsehgebührenaufkom-
men“ durch das Wort „Rundfunkbeitragsaufkom-
men“ ersetzt.

10.  § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

  a)  Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

  „Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten 
beträgt 1,8989 vom Hundert des Rundfunkbeitrags-
aufkommens.“

  b)  In Satz 3 werden die Wörter „der Rundfunkge-
bühr“ durch die Wörter „dem Rundfunkbeitrag“ 
ersetzt.

11.  In § 14 Satz 1 wird das Wort „ARD-Nettogebühren-
aufkommens“ durch das Wort „ARD-Nettobeitrags-
aufkommens“ ersetzt.

Artikel 7
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 enthaltenen 
Staatsvertrages sowie der in Artikel 3 bis 6 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 
Die Vorschriften nach § 14 Abs. 1, 2 und 6 des Rundfunk-
beitragsstaatsvertrages treten am 1. Januar 2012 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2011 nicht alle Ratifi kations-
urkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä-
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifi kationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkstaatsvertrages, ZDF-Staatsvertrages, Deutsch-
landradio-Staatsvertrages und Rundfunkfi nanzierungs-
staatsvertrages in der Fassung, die sich aus den Artikeln 
3 bis 6 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:

Berlin, den 17.12.2010   Stefan  M a p p u s

Für den Freistaat Bayern:

Berlin, den 15.12.2010   Horst  S e e h o f er

Für das Land Berlin:

Berlin, den 15.12.2010   Klaus  W o w e r e i t

Für das Land Brandenburg:

Potsdam, den 21.12.2010   Matthias  P la t z e c k

Für die Freie Hansestadt Bremen:

Berlin, den 15.12.2010   Jens  B ö h r n s e n

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Berlin, den 17.12.2010   Christoph  A h l h a u s

Für das Land Hessen:

Berlin, den 15.12.2010   V.  B o u f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Berlin, den 15.12.2010   Erwin  S e l l e r i n g

Für das Land Niedersachsen:

Berlin, den 15.12.2010   David  M c A l l i s t e r

Für das Land Nordrhein-Westfalen:

Berlin, den 17.12.2010   Hannelore  K r a f t
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Für das Land Rheinland-Pfalz:

Berlin, den 17.12.2010   Kurt  B e c k

Für das Saarland:

Berlin, den 15.12.2010   Peter  M ü l l e r

Für den Freistaat Sachsen:

Berlin, den 17.12.2010   St.  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:

Berlin, den 15.12.2010     B ö h m e r

Für das Land Schleswig-Holstein:

Berlin, den 17.12.2010   Heiner  G a  r g

Für den Freistaat Thüringen:

Berlin, den 15.12.2010  Ch.  L i e b e r k n e c h t

– GV. NRW. 2011 S. 675

Einzelpreis dieser Nummer 4,05 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


